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Betreff

Information KiTa "Waldfrieden"

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 08.12.2009: Hauptausschuss 08.12.2009

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Kurt-Jügen Zander 02.12.2009

Beschlussentwurf

-

Gesetzliche Grundlagen:

-



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Die Verwaltung zieht die Beschlussvorlage 2009269/1, "Übertragung der KiTa Waldfrieden in Freie 
Trägerschaft" für den Hauptauschuss am 07.12.2009 und den Stadtrat am 17.12.2009 zurück.
Anlass ist die gegenwärtige Entwicklung der Fördermöglichkeiten nach dem Investitionspakt und den 
Konjunktur II - Mitteln, die nun doch noch die Realisierung aller wichtigen Sanierungsvorhaben 
ermöglicht, die der Stadtrat und die Stadtverwaltung durch Beschlüsse, Antragsbearbeitungen, 
Vorplanungen usw. dafür vorbereitet hat. Da nunmehr die Sanierung der "Naumannschule" aus 
Investitionspaktmitteln und Mitteln des städtebaulichen Denkmalschutzes möglich wird, stehen die 
Konjunkturpaket II - Mittel für die vollständige Sanierung der KiTa "Waldfrieden" zur Verfügung.
Leider sind die noch ausstehenden Baumaßnahmen des Bauabschnittes 2 (innere Fertigstellung) und 
des Bauabschnittes 3 (Bauhülle) nicht in so naher Zeitfolge zu beginnen und abzuschließen, dass die 
KiTa wie angestrebt zum 01.08.2010 an die Lebenshilfe gemeinnützige GmbH fertig übergeben 
werden könnte. Die Übergabe einer sanierungsbedingt freigelenkten  Einrichtung macht hingegen 
wenig Sinn. Die Einrichtung muss für die Sanierung vollständig für einen Zeitraum von ca. 50 Wochen 
ausgelagert werden. Als Auslagerungsort wird gegenwärtig vorzugsweise der Gebäudekomplex 
"Pinocchio alt"/"Buratino" geprüft. Die Auslagerung soll bauablaufbedingt etwa mit Juni 2010 beginnen. 
Damit Ist ein Betrieb der KiTa "Waldfrieden" am Standort nicht möglich, somit auch kein 
Trägerwechsel. 
Daraus ergibt sich jedoch auch eine neue, einfachere Möglichkeit, den Übertragungsprozess zu 
gestalten.
Im Fall einer Übertragung wird formell beim Landesjugendamt eine Schließung der Einrichtung durch 
den alten Träger und eine Neueröffnung durch den neuen Träger beantragt.
Durch die baubedingte Auslagerung der "Waldfrieden"-Kinder wird die Anzeige einer Schließung der 
Einrichtung am Standort,z.B. ab 01.06.2010 alleine schon deshalb erforderlich. Der neue Träger 
beantragt "seine" Betriebserlaubnis" dann mit dem Tag der Inbetriebnahme, z.B. 01.06.2011.
Durch diese zeitliche Unterbrechung von ca 1 Jahr findet kein eigentlicher Übergabeprozess zu einem 
Stichtag mehr statt. Damit erfolgt auch kein Betriebsübergang. Da inzwischen klar ist, dass das 
Personal bei Trägerschaftswechsel auf Grund akuten Stellenmehrbedarfes bei der Stadt Köthen 
verbleiben kann, gibt es auch deshalb keinen Grund mehr auf einen Betriebsübergang zu setzen. 
Somit reduziert sich das anzustrebende Vertragswerk auf einen Mietvertrag mit Zweckbindung, der mit 
dem Freien Träger auszuhandeln ist. Der gegenwärtige aufwändige Vertragsentwurf wird überflüssig.
Der Freie Träger hat seine Bereitschaft signalisiert, mit der Übernahme der Einrichtung nun noch ein 
Jahr länger bis zur Baufertigstellung zu warten und die deutlich vereinfachte Übermahme durch 
Mietvertrag mit zu tragen.

Für die notwendige Auslagerung der bisher verbliebenen 30 "Waldfrieden"-Kinder bereitet die 
Verwaltung derzeit die Übernahme in den Gebäudekomplex "Pinocchio alt"/"Buratino" vor. Hierfür 
benötigt die Stadt Köthen eine zusätzliche befristete Betriebserlaubnis, die mit dem Prozess des 
Trägerschaftswechsels nichts zu tun hat. Die Verwaltung wird jedoch sicher stellen, dass alle 
"Waldfrieden"-Kinder nach Baufertigstellung wieder in den "Waldfrieden" einziehen können. Ferner 



werden alle Möglichkeiten geprüft, Ausweichwünsche von Eltern, die für Ihr Kind keinen 
Trägerschaftswechsel wünschen, nach Möglichkeit zu erfüllen.

Anlagen:


